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Der Mutterschutz ist ein zentraler Bestandteil des Arbeitsrechts in Deutschland und dient dem 
Schutz der werdenden Mütter und ihrer ungeborenen Kinder. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen 
sicherstellen, dass schwangere Frauen am Arbeitsplatz vor gesundheitlichen Risiken geschützt 
werden und ausreichend Zeit zur Vorbereitung auf die Geburt sowie zur Erholung danach haben. 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der häufigsten Fragen und Antworten zum Thema 
Mutterschutz.

Der Mutterschutz beginnt sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin und dauert 
mindestens bis zu acht Wochen nach der Geburt. Bei Früh- oder Mehrlingsgeburten wird die 
Schutzfrist auf 12 Wochen nach der Geburt verlängert.

1. Wann tritt der Mutterschutz ein und wie lange dauert er?

2.   Welche Arbeiten sind für schwangere Frauen verboten?
Schwangere Frauen dürfen keine Tätigkeiten ausüben, die eine Gefahr für ihre Gesundheit oder
die ihres ungeborenen Kindes darstellen. Dazu zählen schwere körperliche Arbeiten, Arbeiten mit 
gefährlichen Stoffen wie Chemikalien oder Strahlung sowie Tätigkeiten, die psychisch stark 
belastend sind.

3.   Was passiert, wenn der Arbeitsplatz für Schwangere ungeeignet ist?
Wenn die regulären Arbeitsbedingungen für schwangere Frauen nicht geeignet sind, muss der 
Arbeitgeber alternative Arbeitsbedingungen bereitstellen. Das kann die Zuweisung leichterer 
Aufgaben oder die Anpassung der Arbeitszeiten umfassen.

4.   Welche Pflichten haben Arbeitgeber im Mutterschutz?

Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes eingehalten 
werden. Dazu gehören die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung und die Anpassung der 
Arbeitsbedingungen, um eine sichere Arbeitsumgebung für schwangere Mitarbeiterinnen zu 
gewährleisten. Außerdem müssen Arbeitgeber die Schwangerschaft der zuständigen 
Aufsichtsbehörde melden.

5.   Wie können Arbeitgeber sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen über ihre Rechte und 
       Pflichten im Mutterschutz informiert sind?
Arbeitgeber sind verpflichtet, schwangere Mitarbeiterinnen über ihre Rechte und Pflichten während 
des Mutterschutzes zu informieren. Dies kann durch Informationsmaterialien, Schulungen oder 
persönliche Gespräche erfolgen.

6.   Besteht während der Schwangerschaft ein Kündigungsschutz?
Ja, während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung 
besteht ein besonderer Kündigungsschutz. Eine Kündigung ist nur in Ausnahmefällen und mit 
behördlicher Genehmigung möglich.

Mutterschutz:
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Ja, es gibt staatliche Unterstützung für Unternehmen, um die finanziellen Belastungen durch den 
Mutterschutz abzufedern. Dies umfasst in der Regel Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, das die 
Krankenkasse und der Arbeitgeber zahlen.

8.   Was ist Mutterschaftsgeld und wer hat Anspruch darauf?

7.   Gibt es staatliche Unterstützung für Unternehmen, die Mitarbeiterinnen im Mutterschutz   
       beschäftigen oder freistellen müssen?

Mutterschaftsgeld wird während der Mutterschutzfrist gezahlt und setzt sich aus dem Kranken-
kassenanteil und einem Zuschuss des Arbeitgebers zusammen. Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
haben gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmerinnen, die Anspruch auf Krankengeld haben. 
Privatversicherte und nicht versicherungspflichtige Selbstständige können das Mutterschaftsgeld 
beim Bundesversicherungsamt beantragen.

9.   Wie werden die Arbeitszeiten während der Schwangerschaft geregelt?
Überstunden, Nachtarbeit und Sonntagsarbeit sind grundsätzlich verboten, es sei denn, die 
schwangere Frau wünscht dies ausdrücklich und es gibt keine gesundheitlichen Bedenken.

10.   Was sind die ersten Schritte für schwangere Frauen am Arbeitsplatz?

Schwangere Frauen sollten ihren Arbeitgeber so früh wie möglich über ihre Schwangerschaft 
informieren, damit die notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Der Arbeitgeber 
muss dann eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und die Aufsichtsbehörde über die 
Schwangerschaft informieren.

Der Mutterschutz bietet umfassenden Schutz für schwangere Arbeitnehmerinnen und stellt sicher, 
dass sowohl die Gesundheit der Mutter als auch des Kindes gewahrt wird. Durch die gesetzlichen 
Regelungen und finanziellen Leistungen soll die werdende Mutter während der Schwangerschaft 
und nach der Geburt unterstützt werden, um eine gesunde und sorgenfreie Zeit zu gewährleisten.

Fazit

Argumed GmbH      Omstraße 11, 80802 München      Geschäftsführer: Maximilian H. Wolf      E-Mail: sales@argumed.de


